
STADT BECKUM 

Öffentliche Bekanntmachung 

Die öffentliche/nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Energie und 

Vergaben findet am Mittwoch, dem 20. Februar 2019 um 18:00 Uhr in der Mensa der 

Sekundarschule Beckum, Windmühlenstraße 95, 59269 Beckum statt.  

Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zur Teilnahme am öffentlichen Teil der 

Sitzung eingeladen. 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil: 

1.  Anfragen von Einwohnerinnen und Einwohnern 

2.  Niederschriften über die Sitzungen des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Energie und 

Vergaben vom 14. November 2018 und 23. Januar 2019 – öffentliche Teile – 

3.  Bericht der Verwaltung 

4.  Errichtung eines überdachten Treffpunktes, zugleich Trauer-/Abschiedshalle, auf dem 

Friedhof Elisabethstraße 

– Abschluss einer Vereinbarung 

Vorlage: 2018/0088 

5.  Anfragen von Ausschussmitgliedern 

Nicht öffentlicher Teil: 

1.  Niederschriften über die Sitzungen des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Energie und 

Vergaben vom 14. November 2018 und 23. Januar 2019 – nicht öffentliche Teile – 

2.  Bericht der Verwaltung 

3.  Auftragsvergabe für den Ersatzneubau der Geh- und Radwegebrücke 

im Aktivpark Phoenix 

Vorlage: 2019/0036 

4.  Anfragen von Ausschussmitgliedern 

 

Beckum, den 6. Februar 2019 gezeichnet 

Rainer Ottenlips 

Vorsitz 



STADT BECKUM 
DER BÜRGERMEISTER 

Federführung: Fachbereich Umwelt und Bauen 
Vorlage 
zu TOP 

Beteiligte(r): Büro des Rates und des Bürgermeisters 

Fachbereich Finanzen und Beteiligungen 

Auskunft erteilt: Frau Janz 2018/0088 

Telefon: 02521 29-310 öffentlich 

Errichtung eines überdachten Treffpunktes, zugleich Trauer-/Abschiedshalle, auf dem 

Friedhof Elisabethstraße 

– Abschluss einer Vereinbarung 

Beratungsfolge: 

Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben 

20.02.2019 Entscheidung 

 

Beschlussvorschlag: 

Sachentscheidung 

Die Verwaltung wird beauftragt, auf der Grundlage des als Anlage zur Vorlage beigefügten 

Entwurfes die Vereinbarung zur Errichtung eines Treffpunktes, zugleich Trauer-/Ab-

schiedshalle, auf dem Friedhof Elisabethstraße mit der Katholischen Kirchengemeinde 

St. Stephanus abzuschließen. 

Kosten/Folgekosten 

Es entstehen Gesamtkosten in Höhe von 191.350 Euro, die von der Katholischen Kirchen-

gemeinde St. Stephanus zu tragen sind. Ebenso verhält es sich mit eventuellen Mehrkos-

ten. Mit der Übernahme des überdachten Treffpunktes, zugleich Trauer-/Abschieds-halle, 

durch die Stadt Beckum als Grundstückseigentümerin entstehen Unterhaltungskosten von 

circa 5.600 Euro pro Jahr. Die Kosten sind in die Gebührenkalkulation und den städti-

schen Haushalt einzustellen. 

Finanzierung 

Für die anfallenden Unterhaltungskosten sind die Mittel für die kommenden Jahre in den 

Haushaltsplan ab dem Jahr 2020 einzustellen. 

Für die Nutzung als Trauer/-Abschiedshalle soll eine Gebühr erhoben werden. Die Gebüh-

renbedarfsberechnung wird zu gegebener Zeit im zuständigen Ausschuss vorgestellt. 

 

Begründung: 

Rechtsgrundlagen 

Die Stadt Beckum ist auf Grundlage des § 1 Gesetz über das Friedhofs- und Bestattungs-

wesen des Landes Nordrhein-Westfalen als Ordnungsbehörde dazu verpflichtet, die Auf-

gabe der Bestattungen im Stadtgebiet wahrzunehmen. 

Die weitere Entwicklung der städtischen Friedhöfe erfolgt im Rahmen der kommunalen 

Selbstverwaltung. 
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Demografischer Wandel 

Nach der aktuellen Bevölkerungsentwicklungsplanung der Bezirksregierung Münster ist bis 

2030 von einem leichten Anstieg der Sterbefälle auszugehen; danach sinkt die Zahl der 

jährlichen Sterbefälle. Aufgrund der zudem zu berücksichtigenden Ruhefrist von 30 Jahren 

ist deshalb von einer konstanten Nutzung des Treffpunktes, zugleich Trauer-/Ab-

schiedshalle, auf dem Friedhof während dieser Zeit auszugehen. 

Erläuterungen 

In der Sitzung des Ausschusses für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben am 

6. Dezember 2016 hat dieser der Errichtung eines überdachten Treffpunktes auf dem 

Friedhof Elisabethstraße auf der Basis der von der Katholischen Kirchengemeinde 

St. Stephanus vorgestellten Planungen durch einen noch zu gründenden Förderverein 

grundsätzlich zugestimmt. 

Des Weiteren wurde die Verwaltung beauftragt, das Projekt weiter zu verfolgen und mit 

der Katholischen Kirchengemeinde St. Stephanus beziehungsweise dem neu zu gründen-

den Förderverein eine vertragliche Vereinbarung zur entsprechenden Realisierung dieses 

Vorhabens auszuhandeln und dem Ausschuss für Bauen, Umwelt, Energie und Vergaben 

zur Beratung und Entscheidung vorzulegen (siehe Vorlage 2016/0297 – Errichtung eines 

überdachten Treffpunktes auf dem Friedhof Elisabethstraße – und Niederschrift zur Sit-

zung). 

Im Zuge der dazu geführten Diskussion wurde aus den Reihen des Ausschusses der 

Wunsch geäußert, erst dann mit dem Vorhaben zu beginnen, wenn die Finanzierung einer 

geschlossenen Variante gesichert ist. 

1. Entsprechend des Beschlusses führte die Verwaltung in der Folgezeit Gespräche mit 

Vertretern der Kirchengemeinde. Zeitnah nach der Beschlussfassung erklärte die Kir-

chengemeinde gegenüber der Verwaltung, dass das Bistum Münster die Realisierung 

des Vorhabens durch einen Förderverein vertraglich gleichermaßen schwierig sehe 

wie die Realisierung durch die Kirchengemeinde, sodass man auf die Gründung eines 

Fördervereins verzichte. 

Zwecks Klärung der Voraussetzungen sowie des Inhalts der notwendigen vertragli-

chen Vereinbarung fand am 22. Februar 2017 ein Gespräch mit Vertretern des Bis-

tums sowie der Kirchengemeinde statt. In der Folgezeit arbeiteten beide Vertragspar-

teien weiter daran, die Voraussetzungen für die Realisierung des Vorhabens in ge-

schlossener Bauweise zu schaffen. Im Sommer und Herbst 2017 fanden weitere Ge-

spräche mit der Kirchengemeinde statt, in denen die Realisierung des Vorhabens er-

örtert wurde. Schwierigkeiten bereiteten insbesondere die Erzielung und Sicherstel-

lung einer ausreichenden Finanzierung bei gleichzeitig steigenden Baukosten 

Der Vertragsentwurf wurde der Kirchengemeinde sowie dem Bistum Münster am 

22. Dezember 2017 übersandt, mit der Bitte, etwaige Änderungs- oder Ergänzungs-

vorschläge mitzuteilen. Auf Nachfrage am 21. Februar 2018 erklärte das Bis-

tum Münster, dass es Ende 2017 der Kirchengemeinde grundsätzlich rechtlich und 

wirtschaftlich die Genehmigung des Vorhabens in Aussicht gestellt habe; die Kirchen-

gemeinde ihrerseits bat noch um ein wenig Geduld. Auf weitere Nachfrage zum Sach-

stand am 16. März 2018 erklärte die Kirchengemeinde, dass etwaige Ergänzungs- 

oder Änderungswünsche nach der nächsten Kirchenvorstandssitzung am 

18. April 2018 mitgeteilt werden. Die gewünschten Änderungen konnten dann ein-

vernehmlich eingearbeitet werden. 
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2. Die Ausschreibung der einzelnen Gewerke erfolgte durch den von der Kirchenge-

meinde beauftragten Architekten Schüttler. Auf der Grundlage der vorliegenden An-

gebote ergeben sich letztlich nach 2 Ausschreibungen Gesamtkosten in Höhe von 

rund 191.350 Euro, die durch das nunmehr vorhandene Spendenaufkommen (Stand: 

17. Januar 2019) finanziert werden können. In den Gesamtkosten enthalten ist eine 

Position für Unvorhergesehenes in Höhe von 5.000 Euro. Der Investitionsplan wurde 

am 16. Januar 2019 durch das Bischöfliche Generalvikariat Münster genehmigt. 

Sofern sich im Zuge der Realisierung des Bauvorhabens ergeben sollte, dass die Ge-

samtkosten die Kostenberechnung oder die zur Verfügung stehenden Spendenmittel 

überschreiten, verpflichtet sich die Kirchengemeinde laut Vereinbarung, den darüber 

hinausgehenden Betrag ebenfalls zu finanzieren. 

3. Die Baugenehmigung wurde bereits am 22. Januar 2018 erteilt. Der Baubeginn wird 

voraussichtlich im Frühjahr 2019 sein. Die geplante Bauzeit wird von dem beauftrag-

ten Architekten auf maximal 2 Monate, die Vorlaufzeit auf 1 bis 2 Monate geschätzt. 

Während der Bauphase wird die Baustelle mit einem blickdichten Bauzaun versehen 

und es wird sichergestellt, dass während der Bestattungen die Baustelle ruht. 

4. Das Grundkonstrukt der Vereinbarung sieht vor, dass die Kirchengemeinde den Treff-

punkt, zugleich Trauer-/Abschiedshalle, auf eigene Kosten errichtet und nach män-

gelfreier Fertigstellung der Stadt kostenlos übergibt. Die Folgekosten werden von der 

Stadt Beckum getragen. Weitere Einzelheiten sind dem als Anlage zur Vorlage beige-

fügtem Vereinbarungsentwurf zu entnehmen. 

 

Anlage(n): 

Vereinbarungsentwurf 



  Anlage zur Vorlage 2018/0088 
 

 

 

Vereinbarung 
 

zwischen 

 

der Stadt Beckum, vertreten durch den Bürgermeister, Weststr. 46, 59269 Beckum 

(im Folgenden „Stadt“ genannt) 

 

und 

 

der Katholischen Kirchengemeinde St. Stephanus, vertreten durch den Kirchenvorstand, 

Clemens- August- Str. 25, 59269 Beckum 

(im Folgenden „Kirchengemeinde“ genannt) 

  

 

Präambel 

 

 

Die Stadt ist Eigentümerin des Grundstücks 

 

Gemarkung Beckum Flur 35 Flurstück 526 

 

 

in Beckum. Das Grundstück ist eingetragen im Grundbuch von Beckum Blatt 15035 lfd. Nr. 15.  

 

Die Kirchengemeinde beabsichtigt, auf einem Teilbereich des obengenannten Grundstücks 

Friedhof Elisabethstraße einen Treffpunkt, der zugleich Trauer-/Abschiedshalle ist, auf eigene 

Kosten zu errichten und diesen nach Fertigstellung der Stadt kostenlos zu übergeben. Die 

Stadt ihrerseits beabsichtigt, den Treffpunkt, zugleich Trauer-/Abschiedshalle, der 

Öffentlichkeit zu Aufenthaltszwecken im Allgemeinen und allen Konfessionen sowie allen 

Konfessionslosen im Besonderen als Startpunkt für eine Bestattung und anlässlich von 

Aussegnungen beziehungsweise Abschiedsfeiern zur Verfügung zu stellen. Das Eigentum 

geht nach mängelfreier Fertigstellung des Gebäudes allein auf die Stadt über. Der Vertrag 

regelt Einzelheiten zur Vorbereitung und Umsetzung des Bauvorhabens. Hierzu schließen die 

Parteien folgende Vereinbarung: 

 

 

§ 1 

Planung und Durchführung der Maßnahme 

 

1. Für die Errichtung des Treffpunktes/zugleich Trauer-/Abschiedshalle, hat die Stadt 

Beckum auf der Grundlage der Genehmigungsplanung der Kirchengemeinde eine 

Baugenehmigung (Bauschein Nr. 00227/17 vom 22.01.2018) erwirkt. Die 

Kirchengemeinde verpflichtet sich, den Treffpunkt, zugleich Trauer-/Abschiedshalle, auf 

der Grundlage der Genehmigungsplanung der Kirchengemeinde auf ihre Kosten unter 

Einhaltung der Auflagen des Gemeindeunfallversicherungsverbandes für öffentliche 

Gebäude zu errichten. Voraussetzung für die spätere Übernahme des Gebäudes ist die 

TOP Ö  4TOP Ö  4



 

 

2 

mängelfreie Abnahme des Gebäudes durch die Stadt. Die Baudurchführung erfolgt in 

enger Absprache mit der Stadt. 

 

2. Die Kirchengemeinde hat die Bauleitung für die gesamte Maßnahme auf Herrn 

Architekten Schüttler übertragen. Die Bauausführung erfolgt im Auftrag der Kirchen-

gemeinde durch verschiedene Bauunternehmen bzw. Fachfirmen, die von Herrn 

Architekten Schüttler als Bauleiter überwacht werden.  

 

3. Die Bauausführung entspricht den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem 

Grundsatz der Wirtschaftlichkeit- auch im Hinblick auf die Folgekosten - und den 

öffentlich- rechtlichen Bestimmungen. Die Unfallverhütungsvorschriften und die 

sicherheitstechnischen Bestimmungen sind einzuhalten. Den Belangen des 

Umweltschutzes ist gebührend Rechnung zu tragen. Die Bauausführung im Einzelnen 

entspricht der als Anlage zur Vereinbarung beschriebenen und mit der Stadt 

endabgestimmten Planung. Etwaige spätere Änderungen sind vor Umsetzung mit der 

Stadt abzustimmen. 

 

4. Die Vertragsparteien haben sich darauf verständigt, dass sich die Kirchengemeinde um 

alle zivilrechtlichen Angelegenheiten, insbesondere um die Beauftragung aller 

Baugenehmigungsunterlagen, um die Bauleitung, um die Ausschreibung der Gewerke 

sowie um die Abrechnung mit den Fachfirmen kümmert, während die Stadt alle 

erforderlichen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen erwirkt. Die Baudurchführung 

erfolgt in enger Absprache mit der Stadt.  

 

5. Mit dem Bau der Maßnahme darf erst begonnen werden, wenn die Kirchengemeinde der 

Stadt nachgewiesen hat, dass die Gesamtfinanzierung gesichert ist. (siehe 

Voraussetzungen § 2). Der Zeitpunkt des Baubeginns ist mit der Stadt abzustimmen und 

spätestens eine Woche vorher anzuzeigen.  

 

§ 2 

Finanzierung und Abwicklung 

 

1. Die Kirchengemeinde verfügt über Spendenmittel, die sie für die Errichtung des 

Treffpunktes/zugleich Trauer-/Abschiedshalle, einsetzen will. Die Baukosten betragen 

auf der Grundlage des Ausschreibungsergebnisses des beauftragten Architekten 

Schüttler 191.350,--€. Derzeit sind 192.507,58 € als Spenden vorhanden. Die 

Kirchengemeinde erklärt, dass sie bereit und aufgrund eigener vorhandener 

finanzieller Mittel in der Lage ist, die Gesamtkosten für das Bauvorhaben zu tragen. 

Hierzu hat die Kirchengemeinde einen entsprechenden Nachweis geführt. 

 

2. Sollte sich im Verlauf des Baufortschritts ergeben, dass die Gesamtkosten die 

Kostenberechnung oder die zur Verfügung stehenden Spendenmittel überschreiten, 

verpflichtet sich die Kirchengemeinde, dass sie den darüber hinausgehenden Betrag 

ebenfalls finanziert.  

 

3. Die Stadt ihrerseits erklärt, dass sie über einen Zeitraum von 30 Jahren ab 

mängelfreier Übergabe die Unterhaltung und den Bestand des Treffpunktes, zugleich 

Trauer-/Abschiedshalle, sicherstellt. Unabhängig hiervon kann die Stadt 
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Veränderungen am Gebäude oder Veränderungen der benannten Nutzung 

vornehmen, solange der in der Präambel genannte Zweck gesichert ist.  

 

 

§ 3 

Gestattung 

 

1. Für die Zeit der Baumaßnahme wird der Kirchengemeinde, ihrem Bauleiter und den 

von ihm für die Bauausführung beauftragten Firmen ein Betretungsrecht unter 

Berücksichtigung des Friedhofsbetriebs, insbesondere stattfindender Bestattungen, 

für den Baustellenbereich (Zufahrt und Baustelle) auf dem Grundstück Flur 35 

Flurstück 526 gewährt. Die Stadt wird der Kirchengemeinde bzw. dem Architekten 

oder Bauleiter die hierfür erforderlichen Informationen jeweils nachrichtlich zeitnah 

zukommen lassen. Des Weiteren verpflichtet sich die Kirchengemeinde, vom Tage des 

Beginns der Bauarbeiten die Verkehrssicherungspflicht für den das Betretungsrecht 

umfassenden Bereich zu übernehmen und die Stadt Beckum von allen Ansprüchen 

Dritter freizustellen. Die Kirchengemeinde beabsichtigt, die Verkehrssicherungspflicht 

auf den von ihr benannten Bauleiter, Herrn Architekten Schüttler, zu übertragen. 

 

2. Der Baustellenverkehr darf ausschließlich über den Weg aus Richtung 

Elisabethstraße erfolgen. Vor Beginn der Baumaßnahme ist seitens der 

Kirchengemeinde eine Zustandsdokumentation der zu nutzenden Wege 

durchzuführen und der Stadt vorzulegen. Inhalt und Ausführung der Dokumentation 

erfolgt nach vorheriger Absprache mit der Stadt. Hierzu wird die Kirchengemeinde 

Kontakt mit dem Fachdienst Tiefbau aufnehmen.  

 

3. Alle im Zuge der Baumaßnahme auftretenden Schäden an dem o. g. Grundstück sowie 

an den Einrichtungen des Friedhofs sind in Absprache mit der Stadt von der 

Kirchengemeinde zu beseitigen. Hierfür anfallende Kosten werden von der 

Kirchengemeinde getragen. 

 

 

§ 4 

Einrichtung 

 

Die Grundausstattung erfolgt in neutraler Ausführung. Die Kirchengemeinde 

beabsichtigt, für die Ersteinrichtung überzähliges Inventar aus anderen kirchlichen 

Einrichtungen kostenlos zur Verfügung zu stellen und in das Eigentum der Stadt zu 

übergeben. Die Aufstellung erfolgt ausschließlich nach vorheriger Zustimmung durch 

die Stadt. Die Bindung des § 2 Abs. 3 gilt insoweit nicht. 
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§ 5 

Übergabe von Unterlagen, 

Abtretung von Gewährleistungsansprüchen und Rechten 

 

1. Die Kirchengemeinde übergibt der Stadt sämtliche Bauunterlagen im Zusammenhang 

mit der Errichtung des Treffpunktes, zugleich Trauer-/Abschiedshalle. Dabei handelt 

es sich insbesondere um 

 

- Bauzeichnungen 

- Bestandspläne 

- Statik 

- Elektroschalt- und sonstige Leitungspläne 

 

2. Ferner übergibt die Kirchengemeinde der Stadt vor Ausführungsbeginn die mit den 

bauausführenden Firmen abgeschlossenen Verträge inklusive der 

Leistungsverzeichnisse in Kopie, die Originale übergibt sie nach endgültiger 

Fertigstellung. 

 

3. Des Weiteren hat die Kirchengemeinde die als Anlage beigefügte Erklärung des 

Architekten der Stadt vor Vertragsunterzeichnung übermittelt, wonach dieser der 

Stadt nach Übergabe des Gebäudes alle Nutzungsrechte nach dem 

Urheberrechtsgesetz sowie sonstige Schutzrechte einräumt. Danach steht der Stadt 

dann die uneingeschränkte Verwendung des Entwurfs zu. Sie ist insbesondere 

berechtigt, den Entwurf sowie das nach diesem Entwurf ausgeführte Bauwerk ohne 

Rücksprache und Zustimmung des Architekten umzugestalten und zu verändern. 

 

4. Nach abschließender Fertigstellung tritt die Kirchengemeinde die gegen die 

ausführenden Firmen bestehenden Gewährleistungsansprüche an die Stadt ab. 

Gleiches gilt für eventuelle Ansprüche gegenüber dem von ihr mit der Planung und 

Bauleitung beauftragten Architekten Schüttler. 

 

5. Etwaige Gewährleistungsansprüche werden durch die Stadt geltend gemacht. 

 

§ 6 

Übergabe und Übergabezeitpunkt 

 

1. Die Stadt nimmt das mängelfrei fertiggestellte Bauvorhaben ab und übernimmt es 

anschließend. Mit abschließender mängelfreier Fertigstellung des Bauvorhabens geht 

die Verkehrssicherungspflicht wieder auf die Stadt über.  

 

2. Mit der Übergabe durch die Kirchengemeinde und Übernahme durch die Stadt geht 

auch das Eigentum auf die Stadt über. Die Übertragung des Eigentums erfolgt in jeder 

Hinsicht kostenlos. Ein Anspruch auf Erstattung der von der Kirchengemeinde 

vorgenommenen Aufwendungen oder ein Anspruch auf Entschädigungsleistungen 

hierfür besteht nicht. 

 

 

§ 7 
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Schlussbestimmungen 

 

1. Diese Vereinbarung bedarf der Zustimmung des Bistums Münster. Mit beigefügter 

Erklärung (genehmigter Investitionsplan) ist diese Zustimmung seitens des Bistums 

Münster erfolgt. 

 

2. Diese Vereinbarung ist zweifach ausgefertigt. Jede Partei erhält eine Ausfertigung. 

 

3. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 

Regelungen nicht. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen durch 

solche zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der Vereinbarung rechtlich und 

wirtschaftlich entsprechen. 

 

§ 8 

Anlagen 

 

Folgende Anlagen sind Bestandteil der Vereinbarung: 

 

Anlage 1: Planungsunterlagen 

Anlage 2: Erklärung des Architekten 

Anlage 3: Zustimmung des Bistums  

 

Beckum, den _____________________ 

 

Katholische Kirchengemeinde St. Stephanus 

 

 

 

___________________________________   ___________________________________ 

Rainer B. Irmgedruth     Mitglied Kirchenvorstand 

Propst 

 

 

 

___________________________________ 

Mitglied Kirchenvorstand 

 

 

 

Beckum, den _____________________ 

 

Stadt Beckum 

       Im Auftrag 

 

 

___________________________________   ___________________________________ 

(Dr. Strothmann)     (Brigitte Janz) 

Bürgermeister      Stadtverwaltungsdirektorin 
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